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Einleitung 

Der Führungskräfteverband Chemie und verwandte Industrien CFE-CGC CHIMIE organisierte am 29. und 

олΦ {ŜǇǘŜƳōŜǊ нллф ƛƴ /ŀƴƴŜǎ ŜƛƴŜ YƻƴŦŜǊŜƴȊ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ α¢ǊŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴάΦ 

Diese Aktion ist Teil eines von der Europäischen Kommission unterstützten Projekts mit dem Titel: 

αtǊŀƪǘƛƪŜƴ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ƘŀǊƳƻƴƛǎƛŜǊŜƴΣ Arbeitnehmervertreter informieren: eine vorrangige 

IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ōŜǎǎŜǊŜ ±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴά όŦǊŀƴȊǀǎƛǎŎƘŜ 

Abkürzung: C.H.I.M.I.E.). 

Die CFE-CGC CHIMIE ist in den Sektoren der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der 

Kunststoff-, Kautschuk-, Glas-, Textil- und Bekleidungsindustrie präsent. 

Auf europäischer Ebene ist die CFE-CGC CHIMIE der FECCIA (Fédération Européenne des Cadres de la 

Chimie et des Industries Annexes / Europäischer Führungskräfteverband Chemie und verwandte 

Industrien) angegliedert. Letztere führt einen ständigen Dialog mit dem Europäischen Chemie-

Arbeitgeberverband (ECEG) und der Europäischen Föderation der Bergbau-, Chemie- und 

Energiegewerkschaften (EMCEF). Das Projekt der CFE-CGC CHIMIE zur Ausweitung ihres 

Kompetenzbereichs in Europa wird auch von CEC European Managers unterstützt. 

Der europäische Kontext 

Im Rahmen der neuen Sozialagenda hat das Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission  

SEC(2008)2155(OR-EN), das sich mit der Rolle transnationaler Firmenvereinbarungen im Rahmen einer 

steigenden, internationalen Integration beschäftigt, ganz deutlich gezeigt, dass es notwendig ist dazu 

beizutragen, dass die Arbeitnehmer die erforderlichen Mittel zur gegenseitigen Abstimmung  ihrer 

nationalen Instanzen und der jeweiligen Praktiken zu erhalten, die sie entwickeln, um antizipativ bzw. 

durch entsprechende Anpassungen jene Umstrukturierungen zu bewältigen, die mit der transnationalen 

Entwicklung von Unternehmen einhergehen.  

Die laufende Arbeit betrifft die Neufassung der Richtlinie 94/45EG über die Arbeitsweise und die 

Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats  und war Anlass für die Wiederaufnahme der Diskussion 

über die juristische Reichweite transnationaler Vereinbarungen (insbesondere auf europäischer Ebene) 

sowie über die Befugnis europäischer Betriebsräte, ein Verhandlungsthema aufzugreifen und in diesem 

Rahmen eine Vereinbarung  zu unterzeichnen, die somit transnationale Bedeutung hätte. 

Die detaillierte Prüfung der 147 bis zum ersten Halbjahr 2007 unterzeichneten, transnationalen 

Vereinbarungen weist sehr große Unterschiede in Bezug auf Begründungen, Reichweite und Ansprüche 

dieser Vereinbarungen auf (Dokument der Kommission (EMPL-F2-EP/bp-2008(D)14511). Jedenfalls 

unterscheiden sich die Grundzüge ganz deutlich und weisen darauf hin, dass sich die Entwicklung 

transnationaler Vereinbarungen in erster Linie an der sektoriellen bzw. europäischen Dimension dieser 

Vereinbarungen orientiert. Dennoch gelangen diese Texte teilweise bzw. in ihrer Gänze für mehrere 

Millionen Arbeitnehmer zur Anwendung. 

Eine Vielzahl dieser Texte besteht auch heute noch aus einer Ansammlung von Verpflichtungen aus 

Leitfäden oder Verpflichtungserklärungen, deren verpflichtender Charakter von der Einrichtung einer 

eigenen Struktur seitens der Firmenleitung abhängt, die die richtige Anwendung dieser Vereinbarungen 

garantiert, ohne dass die Rekursorgane immer genau definiert sind. Dies ist bei Berufungen an 

firmenexterne Instanzen fast systematisch der Fall. Es scheint auch so, als ob sich die Arbeitnehmer und 

ihre Vertreter, wenn sie vom Bestehen solcher Vereinbarungen Kenntnis haben, von ihrer Tragweite 

weniger betroffen fühlen als von nationalen Normen, die für die Ausübung ihres Arbeitsvertrags zur 

Anwendung gelangen.  
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In eben diesem Sinne scheint es manchmal auch so, als ob das Mandat der Verhandlungsleiter, die an 

der Ausarbeitung dieses Textes mitwirken, nicht immer ausreichend definiert oder beschränkt ist, 

wodurch sich die Tragweite der daraus resultierenden Vereinbarungen reduziert. Dies gilt ebenso für 

das Mandat der Signatare, die diese Vereinbarungen schlussendlich unterzeichnen. 

Der Chemiesektor und verwandte Sektoren 

Der Chemiesektor ist vom Phänomen der Globalisierung ganz besonders betroffen. In den vergangenen 

20 Jahren fanden zahlreiche, umfangreiche Zusammenschlüsse und Umstrukturierungen statt, 

insbesondere in Europa. Ebenso wie die Unternehmen im Sektor Chemie verfolgten auch die Pharma- 

und Textilfirmen im Rahmen ihrer Aktivitäten gezwungenermaßen eine Kultur des Austauschs, der 

Entwicklung  und des gemeinsamen Kompetenzmanagements, eine notwendige Voraussetzung für das 

Erzielen operativer Exzellenz in den Betriebsaktivitäten. Es ist somit kein Zufall, wenn Europa in diesem 

Bereich eine beachtliche historische Spitzenposition innehatte. 

Dennoch scheint es, als ob dieser Industriesektor wenig geneigt wäre, transnationale Vereinbarungen zu 

fördern.  

Bis zum ersten Halbjahr 2007 hatten nämlich nur  

ω 3 Chemieunternehmen transnationale Vereinbarungen abgeschlossen:  

ω 2 Unternehmen aus dem Pharmabereich:  

ω 3 im Textilsektor:  

Wenn man den hohen Anteil an europäischen Betriebsräten bedenkt, die heute im Chemiesektor 

existieren, nämlich über 200, mag diese Situation etwas paradox erscheinen. 

Das Projektprogramm 

ω Analyse der politischen, gewerkschaftlichen, administrativen und finanziellen Ausrichtungen, die in 

den Partnerländern in Bezug auf die in diesem Sektor bestehenden, transnationalen Vereinbarungen 

umgesetzt wurden 

ω Umfrage bei Firmenvertretern in Europa bezüglich der unterzeichneten Vereinbarungen, der 

Berufspraktiken im Zusammenhang mit den Umsetzungsverhandlungen, der aufgetretenen Probleme 

sowie der erzielten Erfolge  

ω Vergleich der Verhandlungsmethoden für transnationale Firmenvereinbarungen 

ω gegenseitiger Austausch aller gesammelten Elemente 

ω Ausarbeitung einer gemeinsamen Synthese dieser europäischen Analyse 

ω Ausarbeitung eines Dokumentes über operative Verhandlungspraktiken 

ω Organisation eines europäischen Kolloquiums, um den  Arbeitgebervertretern die Möglichkeit zu 

geben, zu Sachverhalten und Methoden Stellung zu beziehen, die die Ausarbeitung eines praktischen 

Leitfadens für operative Verhandlungen transnationaler Vereinbarungen fördern sollen 

ω Verbreitung eines praktischen Leitfadens bzw. von Ratschlägen für operative Verhandlungspraktiken 

transnationaler Vereinbarungen sowie für eine positive und raschere Entwicklung von Beziehungen 

zwischen den Sozialpartnern innerhalb der Gemeinschaft an möglichst viele europäische 

Arbeitnehmervertreter.. 



6 

Optionaler Rahmen für transnationale Verhandlung 

Wie Charles-Louis Molgo, Leiter der Abteilung für kollektive Arbeitsbeziehungen (RT2) in der 
Generaldirektion Arbeit erklärte, unterbreitete die Europäische Kommission vor zwei Jahren 
einen Vorschlag ȊǳǊ !ǳǎŀǊōŜƛǘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ άƻǇǘƛƻƴŀƭŜƴ wŀƘƳŜƴǎ ŦǸǊ ǘǊŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭŜ 
±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴέΦ                                 

Dieser sollte den Sozialpartnern im Rahmen von transnationalen, europäisch ausgerichteten 
Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Obwohl dieses Projekt optional (d.h. nicht rechtlich 
bindend) war, funktionierte es insbesondere deshalb nicht, weil der Konsens zwischen den 
europäischen Sozialpartnern fehlte. Die Diskussion über den transnationalen Sozialdialog muss 
im Zusammenhang damit gesehen werden, dass eine Vielzahl europäischer Vereinbarungen (71 
von 88 abgeschlossenen Vereinbarungen) von europäischen Betriebsräten unterzeichnet 
werden, wobei sich der EBR als einer der Hauptvektoren des transnationalen Sozialdialogs 
erweist. 

Die europäische Kommission veröffentlichte bereits 2004 ein Kommuniqué über diesen Dialog 
und präsentierte dieses Thema in ihrer Agenda 2005-2010.  Das Parlament und der EWSA 
gaben ihre Ansichten zu diesem Thema bereits bekannt.            

ω !Ƴ мтΦ aŀƛ нллс ƭǳŘ ŘƛŜ YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ  100 Vertreter der Sozialpartner und der 
Mitgliedsstaaten zu einem ersten transnationalen Kollektivverhandlungsseminar ein.  Der 
.ŜǊƛŎƘǘ Ǿƻƴ 9ŘƻŀǊŘƻ !ƭŝǎ όCŜōǊǳŀǊ нллсύ  ά¢Ǌŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ ōŀǊƎŀƛƴƛƴƎΥ ǇŀǎǘΣ ǇǊŜǎŜƴǘ 
ŀƴŘ ŦǳǘǳǊŜέ ǿǳǊŘŜ ŘƻǊǘ ǇǊŅǎŜƴǘƛŜǊǘ und rief Kontroversen in Bezug auf den Vorschlags eines 
optionalen Rahmens für transnationale Verhandlungen hervor. 

ω !Ƴ нтΦ bƻǾŜƳōŜǊ нллс ǇǊŅǎŜƴǘƛŜǊǘŜ ŘƛŜ YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŘƛŜ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜ ŜƛƴŜǊ {ǘǳŘƛŜΣ ōŀǎƛŜǊŜƴŘ 
auf transnationalen Vereinbarungen mit europäischem Anwendungsbereich. 

ω LƳ WŀƘǊ нллт ƘƛŜƭǘ ŘƛŜ YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ  н {ŜƳƛƴŀǊŜ ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ ǘǊŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ {ƻȊƛŀƭŘƛŀƭƻƎ ŀōΦ 

ω !Ƴ рΦ ǳƴŘ сΦ CŜōǊǳŀǊ нллу ŦŀƴŘ Ŝƛƴ Ǿƻƴ 9ǳǊƻǇŜ Ŝǘ {ƻŎƛŞǘŞ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘŜǎ YƻƭƭƻǉǳƛǳƳ ǸōŜǊ ŘŜƴ 
transnationalen Sozialdialog statt.                       

ω !Ƴ нΦ Wǳƭƛ нллу ōŜǎŎƘƭƻǎǎ ŘƛŜ YƻƳƳƛǎǎƛƻƴ Ŝƛƴ tŀƪŜǘΣ Řŀǎ Ŝƛƴ !ǊōŜƛǘǎŘƻƪǳƳŜƴǘ ŘŜǊ 
Dienststellen, allerdings mit sehr geringem Anspruch in Bezug auf transnationale 
Firmenvereinbarungen enthielt. 

ω aƛǘǘŜ нллу ǿǳǊŘŜ Ŝƛƴ .ŜǊƛŎƘǘ ŘŜǎ L!! όtŀǇŀŘŀƪƛǎύ ǸōŜǊ internationale 
Rahmenvereinbarungen veröffentlicht (erste Studie über internationale 
Rahmenvereinbarungen, die 62 der im Jahr 2007 bestehenden Vereinbarungen umfasste und 
damit rund 5,3 Millionen Arbeitnehmer einschloss).        

ω 9ƛƴŜ {ǘǳŘƛŜ ŘŜǊ 9ǳǊƻǇŅƛǎchen Stiftung Dublin über internationale Rahmenvereinbarungen 
wurde (ausschließlich in Englisch) publiziert, ebenso wie eine weitere über Verhaltenskodizes. 

ω  LƳ IŜǊōǎǘ нллу ŦŀƴŘ ŀƳ мрΦ ǳƴŘ мсΦ hƪǘƻōŜǊ Ŝƛƴ Ǿƻƴ 9ǳǊƻǇŜ Ŝǘ {ƻŎƛŞǘŞ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊǘŜǎ 
Kolloquium über den sektoriellen, europäischen Sozialdialog bzw. Branchenausschüsse statt. 

ω Am 13. und 14. November 2008 organisierte die französische EU-Präsidentschaft in Lyon ein 
europäisches Kolloquium mit dem Titel: LÄNDERÜBERGREIFENDE BETRIEBSVEREINBARUNGEN 
α5ƛŀlog, Rechte, Antizipation von Umstrukturierungen, Akteure - ŜƛƴŜ ƴŜǳŜ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜάΦ 
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Das Konferenzprogramm 
 

ü Berichterstattung über die Umfrage bei Unternehmen und Gewerkschaftsvertretern, 
ü Einleitung einer ersten Analyse bestehender Vereinbarungen,  
ü Ausarbeitung der groben Züge eines Leitfadens beispielhafter Praktiken. 

 
Dienstag, 29. September 2009 

 
ω 09.45 ς 10.00 h  - Eröffnungsvortrag: Dr. Philippe JAEGER (Präsident des Verbands CFE-CGC Chimie) 
 
Erste Sitzung: Welche Herausforderungen in welchem Kontext? 
 
ω 10.00 ς 10.45 h  - Internationale Rahmenvereinbarungen: eine vorgegebene Realität: Natacha SEGUIN 

(Experte, ALPHA-CONSEIL) 
ω 10.45 ς 11.30 h - Eine Vision im europäischen Chemiesektor. 
Präsentation der Vorbereitungsarbeiten zum Fragebogen für Großunternehmen der europäischen 

Chemieindustrie ς Antonio PARANHOS-NETO (Mitglied des Betriebsrats bei  Arkema). 
 
ω 11.45 ς 13.00 h ς Runder Tisch:  Herausforderungen für die Sozialpartner. 

Moderation: Jean-Jacques PARIS (Experte, SECAFI-ALPHA) 
 

ECEG (European Chemicals Employers Group)                Lutz MÜHL 
Arkema Europäische Betriebsrat                             Antonio PARANHOS-NETO 
FECCIA (Europäische Branchenverband für die Führungskräfte der chemischen Industrie)  François VINCENT 
VAA (Führungskräfte Chemie)                 Dr. Thomas FISCHER 
CFE-CGC Chimie                   Dr. Philippe JAEGER 

 
Zweite Sitzung: Bericht über einen möglichen Fortschritt durch einen Win-Win-Dialog? 
 
ω 14.45 ς 15.30 h  - Gleichstellung Männer/Frauen in Internationalen Rahmenvereinbarungen: François 

FATOUX (Direktor der ORSE) 
ω 15.30 ς 16.15 h  - Dialog mit dem Europäischen Betriebsrat. 
Jean-Claude GAUDRIOT (früherer HR-Manager bei  France et Europe, SOLVAY-Konzern) 
ω 16.30 -  17.45 h  - Diskussion mit dem Publikum, Moderation: Gerhard KRONISCH                                                     
 

Mittwoch, 30. September 2009 
 
Dritte Sitzung: Möglichkeiten für einen Fortschritt bei künftigen Verhandlungen. 
 
ω 9.00 ς 9.30 h  - Sonderfall der Europäischen Gesellschaft: Friedrich WIRSING (BASF) 
ω 9.30 ς 10.00 h ς Juristische Reichweite internationaler Rahmenvereinbarungen. 
Charles-Louis Molgo (Generaldirektion Arbeit, Ministerium für Beschäftigung, Frankreich) 
ω 10.15 ς 11.45 h  - Leitfaden für beispielhafte Praktiken 

Rollenspiel, Moderation: François HOMMERIL (FECCIA) und Michel GUERRE (Berater, früherer Beauftragter 
für Europa und internationale Angelegenheiten bei der GD Arbeit): 
 
RHODIA    Jean Christophe SCIBERRAS    
BASF    Friedrich WIRSING        
FECCIA    François VINCENT 
SYNGENTA    John WILLIAMS     
VAA    Stefan LADEBURG  

¶ 11.45 ς 12.00 h  - Abschluss der Konferenz. 
François VINCENT (Präsident des Branchenverband FECCIA) 
Stefan LADEBURG (Generalsekretär des Branchenverband FECCIA) 
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Eröffnungsvortrag: Dr. Philippe JAEGER (Präsident des Verbands CFE-CGC Chimie) 

5ŜǊ YƻƴŦŜǊŜƴȊǘƛǘŜƭ ƭŀǳǘŜǘ αtǊŀƪǘƛƪŜƴ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ƘŀǊƳƻƴƛǎƛŜǊŜƴΣ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊǾŜǊǘǊŜǘŜǊ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊŜƴΥ 
ŜƛƴŜ ǾƻǊǊŀƴƎƛƎŜ IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎ ŦǸǊ ōŜǎǎŜǊŜ ±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴά ǳƴŘ {ƛŜ 
werden das Anagramm zu schätzen wissen, das (Anm.d.Ü. leider nur in der französischen Version) aufgrund 
der sorgsam ausgewählten Anfangsbuchstaben das Wort CHIMIE (Chemie) ergibt. 

Durch diese Bezugnahme auf  die Chemieindustrie wird betont, dass es vielleicht aus globaler Sicht paradox 
erscheinen mag, dass die Chemieindustrie, die globale Industrie schlechthin, von den 150 insgesamt in allen 
Sektoren unterzeichneten, nicht mehr als zehn Rahmenvereinbarungen für die eigene Industrie 
unterschreiben konnte, wo sie doch über 200 europäische Betriebsräte eingerichtet hat. 

[ƛŜƎǘ Ŝǎ ŘŀǊŀƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ 9ǊŀǊōŜƛǘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ αƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ wŀƘƳŜƴǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎά ƴƛŎƘǘ ǎƻ ƴƻǊƳƛŜǊǘ ƛǎǘ ǿƛŜ 
die Einrichtung eines europäischen Betriebsrats, oder vielmehr daran, dass  die Verhandlungen selbst nicht 
gleichermaßen strukturiert sind, selbst wenn die grundsätzliche Entscheidung erst einmal getroffen wurde? 

Die durch die Richtlinie institutionalisierte Einrichtung eines europäischen Betriebsrats hängt in der Tat von 
ŘŜǊ DǊǸƴŘǳƴƎ ŜƛƴŜǎ α.ŜǎƻƴŘŜǊŜƴ ±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎǎƎǊŜƳƛǳƳǎά ŀōΣ ŘŜǎǎŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴǎŜǘȊǳƴƎ ƧŜ ƴŀŎƘ 
betroffenen Ländern vorgegeben ist. 

Die Erarbeitung einer internationalen Rahmenvereinbarung hingegen ist den Unternehmen überlassen, die 
nach ihrem eigenen Ermessen die bestgeeigneten Verhandlungspartner und Signatare auswählen können,  
wobei man auf Gewerkschaftsseite insbesondere folgende findet: 

ω internationale Industriegewerkschaftsverbände,  
ω europäische Industriegewerkschaftsverbände,  
ω vielleicht auch europäische oder globale Dachverbände der Industriegewerkschaften,  
ω nationale Gewerkschaften,  
ω den Sekretär eines europäischen Betriebsrats und/oder des nationalen Konzernrats, etc. 

In diesem Sinne könnte die FECCIA, ebenso wie die ICEM oder der EMCEF, öfters an Verhandlungen und der 
Unterzeichnung von Rahmenvereinbarungen beteiligt werden. 

Bei der Umsetzung der Vereinbarungen sind die Begründungen, der Vertragstitel, die Dauer, der 
geographische ebenso wie der juristische Anwendungsbereich,  die Berücksichtigung von Subunternehmern 
und Lieferanten allesamt Punkte, die von Beginn an bedacht werden müssen. 

5ƛŜǎŜǊ ¢Ŝƛƭ ǿƛǊŘ ƛƳ ŜǊǎǘŜƴ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α²ŜƭŎƘŜ IŜǊŀǳǎŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƛƴ ǿŜƭŎƘŜƳ YƻƴǘŜȄǘΚά ōŜƘŀƴŘŜƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
Dieses Thema wird heute vormittags mit Unterstützung der Experten des Alpha-Konzerns, anhand der 
Auswertung der Fragebögen, die den Firmen übermittelt wurden, an einem runden Tisch diskutiert werden, 
an dem Arbeitnehmer- und Arbeitgebergewerkschaften zusammenkommen. 

LƳ ȊǿŜƛǘŜƴ ¢Ŝƛƭ Ƴƛǘ ŘŜƳ ¢ƛǘŜƭ α.ŜǊƛŎƘǘ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ CƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜƴ ²in-Win-5ƛŀƭƻƎΚά 
werden wir uns damit beschäftigen, wie diese Rahmenvereinbarungen umgesetzt und mit Hilfe der 
Beobachtungsstelle für die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen ORSE kontrolliert werden. 
Außerdem wird die Mitwirkung eines wichtigen Personaldirektors zeigen, wie die europäischen 
Betriebsratspraktiken seines Konzerns aussehen. 

Lƴ ŘŜǊ ƭŜǘȊǘŜƴ {ƛǘȊǳƴƎ ǿƛǊŘ Ŝǎ ǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ǳƳ Řŀǎ ¢ƘŜƳŀ αaǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ CƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘ ōŜƛ ƪǸƴŦǘƛƎŜƴ 
±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎŜƴά ƎŜƘŜƴ ǳƴŘ Ŝǎ ōŜǎǘŜƘǘ ƪŜƛƴ ½ǿŜƛŦŜƭ ŘŀǊŀƴ, dass es angesichts der wenigen unterfertigten, 
insbesondere wirklich aktiven Rahmenvereinbarungen in der chemischen, pharmazeutischen und 
Textilindustrie ein enormes Betätigungsfeld gibt!  

Zu diesem Zweck werden wir morgen vormittags über den besonderen Fall einer Europäischen Gesellschaft 
hören, und anschließend eine Präsentation der französischen Generaldirektion Arbeit zum juristischen 
Ansatz der Reichweite von Rahmenvereinbarungen. Schließlich werden die Industrie- und 
Gewerkschaftsvertreter an einer abschließenden Diskussion über beispielhafte Praktiken an einem runden 
Tisch teilnehmen. 

Ziel dieser Konferenz ist es, die Gewerkschaftsvertreter über die europäischen Politiken internationaler 
Vereinbarungen zu informieren und zu schulen, Praktiken der Arbeitnehmervertreter in den Unternehmen 
zu diagnostizieren, und Bremsmechanismen bei der Aushandlung transnationaler Vereinbarungen 
innerhalb der Unternehmen auszuschalten. 
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Erste Sitzung:  

Welche Herausforderungen in welchem Kontext? 

Internationale Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen mit sehr weitreichenden Verpflichtungen, 
die auf bestimmte Dauer abgeschlossen werden. 

Internationale Rahmenvereinbarungen werden nach geographischem (global, europäisch, national) und 
sektoriellem Kontext (Branchen, Sektoren, Unternehmen) gegliedert. Nicht überall haben alle dieselbe 
Bedeutung (der sektorielle Dialog existiert beispielsweise in Großbritannien nicht). 

 

 

 

 

 Quelle : DARES, Januar 2009 

 

Zweck dieser Studie ist es, sich auf die Felder rechts der Mitte zu beschränken - die europäische 

Chemieindustrie! 

Die Kanzlei ALPHA und die Beratungsagentur SECAFI-ALPHA übernehmen in Ausübung der Auroux-

Gesetze (1983) verschiedene Aufgaben für Betriebsräte in Frankreich.  

Die beiden ersten Vorträge befassen sich mit einer Analyse der Bestandsaufnahme: 

ü Entweder allgemein, in Form einer Analyse der innerhalb der europäischen Chemieindustrie 

bestehenden Vereinbarungen,  

ü Oder im Besonderen, durch die Erstellung einer Synthese jener Fragebögen, die europäischen 
Chemieunternehmen, welche bereits über einen europäischen Betriebsrat verfügen und/oder von 
denen die Projektpartner sich Antworten wünschen, übermittelt wurden. 

Kreuzindustrie Sektoriell 

Europäisches 

Niveau 
 

Nationales Niveau    

  

Internationales 

Niveau 
   

Tabelle 1 - Theoretische Interaktionen zwischen Niveaus des übernationalen Sozialdialogs 

Unternehmen SOZIAL  

DIALOG  
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Internationale Rahmenvereinbarungen: eine vorgegebene Realität 

Aussage über Natacha Seguin (Experte Alphagruppe): 

Europäische Tagung zum Thema 

ĂTransnationale Vereinbarungenñ

Internationale Rahmenvereinbarungen

eine Notwendigkeit soll  Realität werden
Siège social :

36, rue Saint Marc

75084 Paris Cedex 02

Tel : 01 40 15 56 00

 

Nom du document / Source : page 2

Was sind Internationale Rahmenvereinbarungen (IRV) ?

Â Eine Praxis auf freiwilliger Basis Ÿ keine rechtliche Definition

> Zahlreiche Gründe und Motive

> Texte zu verschiedensten Themenbereichen

> Diverse potentielle Rollen für eine Vielzahl an Arbeitnehmervertretern

Â Definition eines neuen Ziels

> 70 Texte

> Jeder Sektor ist betroffen

> Überwiegend europäische Unternehmen, jedoch wird das Instrument auch in 

anderen Ländern genutzt

Â Unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Interpretationen
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Nom du document / Source : page 3

IRV - eine Realität mit Symbolcharakter 

Â Ein Instrument des Dialogs, welches das Engagement für den Fortschritt bestätigt 

Â Der Wille der Unternehmen, sich als multinationale Unternehmen, insbesondere als 

Unternehmensnetzwerke, zu präsentieren

Â Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels: vom Unilateralismus zum Dialog

Â Bestätigung der Legitimität eines transnationalen Vertreters, um die Vereinbarungen 

Ăauszuhandelnñ  

Â Ein Referenzwerk für die  Aktivitäten multinationaler Unternehmen 

Â IRV als Leitfaden für die soziale Verantwortung der Unternehmen

 

Nom du document / Source : page 4

Mehr Raum für die Formulierung von Forderungen durch IRV

Â Die sozialen Grundrechte

> Vereinigungsfreiheit und Freiheit der Kollektivverhandlungen,  Abschaffung 

der Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit, Verbot der Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf

Â Weitere soziale Themenschwerpunkte

> Gesundheit und Sicherheit, Entlohnung und Bezahlung, soziale Sicherheit und 

Arbeitnehmerbeteiligung, Weiterbildung und Mobilität, Arbeitszeit, Urlaubsgeld 

und Flexibilität, Umstrukturierungen, Arbeitsbedingungen und 

Einstellungsverfahren, Schutz personenbezogener Daten

Â Weitere Themenschwerpunkte hinsichtlich der sozialen 

Verantwortung der Unternehmen

> Umwelt, Menschenrechte, Beziehungen Subunternehmer/Zulieferer, 

Corporate Governance und Transparenz, Unternehmensethik und Korruption, 

territoriale Verankerung der Unternehmen
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Nom du document / Source : page 5

IRV als innovatives Instrument für  die Durchsetzung gegebener Zusagen

Â Wie kann es gelingen, über die simple Diskussion über die Existenz eines 

IRV hinauszugehen?

Â Mehrere Optionen, um die IRV mit Leben zu erfüllen: Wie können sich die 

betroffenen Akteure (Geschäftsleitung und Arbeitnehmer) das neue 

Instrument zueigen machen?

Â Ein Mittel zur Beobachtung und paritätischen Kontrolle

 

Nom du document / Source : page 6

In welche Richtung gehen die Überlegungen für die Zukunft der IRV?

Â Das europäische Sozialmodell als Modell eines Unternehmens mit sozialem 

Gewissen?

Â Welche Verbindungen existieren zwischen den verschiedenen Ebenen der 

Arbeitnehmervertretungen? 

Â Inwiefern ergänzen die IRV die anderen Instrumente des sozialen Dialogs und 

der sozialen Verantwortung der Unternehmen?

Â Welche Auswirkungen juristischer Natur gibt es?

Â Sind die IRV auch in Krisenzeiten zu halten?
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N

Natacha Seguin (Experte Alphagruppe) 
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Wortmeldungen der Teilnehmer: 
 
Jacques Moreau stellt eine Frage nach dem Vertragsrecht 

Transnationale Vereinbarungen sind gesetzlich nicht definiert und das Ergebnis einer freiwilligen 

Praktik. Sie unterliegen somit dem Zivilrecht, das Verträge regelt.  Das Arbeitsrecht kommt für sie 

jedoch nicht zur Anwendung. Die Legitimität der Akteure muss daher erst noch nachgewiesen 

werden, um Gerichte anrufen zu können. Diese Verpflichtungen stellen jedoch quasi einen Vertrag 

dar, der ihnen eine rechtliche Tragweite im internationalen Recht verleiht. 

 

Elisabeth Jacques fragt, ob es ein Verzeichnis bestehender Vereinbarungen gibt. 

Die ORSE (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises/Beobachtungsstelle für die 

gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen) führt auf ihrer Website www.orse.org 

Vereinbarungen an. 

Man findet solche auch auf den Webseiten der Gewerkschaftsverbände bzw. der betreffenden 

Unternehmen. 

 

 

Franck Bouquerel fragt sich, ob die Vereinbarungen über die soziale Verantwortung der 

Unternehmen auf eine Führungskräfte-Charta Bezug nehmen. 

In den bestehenden Vereinbarungen gibt es keine spezifischen Bestimmungen für die 

Führungsebene. Die Verhaltensvereinbarungen sind einseitig und nicht das Ergebnis von 

Verhandlungen. 

http://www.orse.org/
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Eine Vision im europäischen Chemiesektor. 

Präsentation der Vorbereitungsarbeiten  

zum Fragebogen für Großunternehmen der europäischen Chemieindustrie  

Antonio PARANHOS-NETO, Mitglied des Betriebsrats bei  Arkema 

EuropäischeTagung
zum Thema α¢ǊŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭŜ 

VereinōŀǊǳƴƎŜƴά

29-30 September2009
Cannes

CHIMIE ïPLASTIQUE

CAOUTCHOUC ïTEXTILE

PLASTURGIE - VERRE

 

EIN ANBLICK IM EUROPÄISCHEN 
CHEMISCHEN SEKTOR 

Präsentation der Vorbereitungsarbeiten 
für die Fragebögen an Großunternehmen 
in der europäischen Chemieindustrie 
vonAntonio Paranhos-Neto

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 2
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ENTWICKELTE THEMEN

Welche Unternehmen haben den Fragebogen erhalten 
und haben diesen beantwortet?

1- Anwendungsbereich und Gegenstand der Vereinbarung 

2- Durch Verhandlungen angestrebte Ziele

3.1- Ausgewählte Verhandlungsmethode

3.2- Wie definieren sich die Akteure?

3.3- Welche Probleme traten auf?

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 3
 

WHO EMPFING DEN FRAGEBOGEN ? (20)

GSK
MICHELIN

RHODIA
RIO TINTO

SAINT-GOBAIN
SANOFI AVENTIS

SOLVAY
TOTAL

TREVES
YVES ROCHER

AIR LIQUIDE
AGC CHEMICALS EUROPE LTD
ARKEMA
BASF
BRACCO IMAGING
CHARGEURS
CIS BIO INTERNATIONAL
DBAPPAREL DIM
FAURECIA
[Ωhw9![

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 4
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WHO BEANTWORTETE DEN FRAGEBOGEN (12)

ÅAGC CHEMICALS EUROPE LTD
ÅARKEMA
ÅBRACCO IMAGING
ÅCIS BIO INTERNATIONAL
ÅDBApparel DIM
ÅGSK
Å[Ωhw9![
ÅRHODIA
ÅRIO TINTO
ÅSAINT-GOBAIN
ÅSANOFI AVENTIS
ÅSOLVAY
ÅTOTAL

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 5
 

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  EBR-Konstitutionvereinbarung

Rhodia
31. Januar 2005: Gesamtvereinbarung über die 
weltweite soziale Verantwortung  des RhodiaKonzerns

Rio Tinto gemeinsamer Kodex auf europäischer Ebene 

Sanofi-aventis
Entwicklung eines länderübergreifenden Sinns für 
soziale Gerechtigkeit und eines sozialen Dialogs in 
jedem Land

Scheitern der 
Verhandlungen über ein 
Verhandlungsgremium 

Arkema verfügt über einen EBR 

L'Oréal verfügt über einen EBR 

GSK verfügt über einen EBR 

Rhodia verfügt über einen EBR 

Rio Tinto verfügt über einen EBR 

Saint-Gobain verfügt über einen EBR 

Sanofi-aventis verfügt über einen EBR 

Total verfügtüber einenEBR 

L'Oréal
Darstellung der strategischen Ausrichtung und der 
Sozialpolitik

AGC Chemicals 
Europe

halten Sie weg von diesem Bereich

L'Oréal keine Verhandlung über transnationale Vereinbarungen 

L'Oréal
transnationale Themenstellungen fallen vollständig in 
den Verantwortungsbereich des EBR 

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 6
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Die nachstehend angeführten Konzerne geben an, 
über einen gut strukturierten EBR zu verfügen

AGC CHEMICALS EUROPE LTD
ARKEMA
BRACCO IMAGING
CIS BIO INTERNATIONAL 
GSK
[Ωhw9![

RHODIA
RIO TINTO 

SAINT-GOBAIN
SANOFI- AVENTIS

SOLVAY
TOTAL

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 7

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  EBR-Konstitutionvereinbarung

 

TOTAL drei Vereinbarungen mit den Europäischen Verbänden abgeschlossen 

SOLVAY vier Vereinbarungen mit den Mitgliedern des EBR abgeschlossen 

RHODIA am 31. Januar 2005 eine Vereinbarung mit der ICEM abgeschlossen

SANOFI-AVENTIS Verhandlungen wurden angestrebt, führten jedoch zu 

keinem Ergebnis

Antworten zu den unterschiedlichen Herangehensweisen 
der Unternehmen:

- Entwicklung eines Sinns für soziale Gerechtigkeit

- alle Fragen mit transnationalem Charakter werden im EBR behandelt 

- möchten keine transnationalen Verhandlungen starten 

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 8

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  andereübernationaleVereinbarungen
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SOZIALPLATTFORM EUROPA (22. November 2004), die das Bekenntnis des 
Konzerns zu einem permanenten Sozialdialog auf allen Konzernebenen 
bekräftigt und dabei 

- die Information und Absprache der Sozialpartner zu 
Konzernentwicklungsprojekten in Europa stärkt, 

- das Beschäftigungs- und Kompetenzplanungsmanagement für die gesamte 
Dauer der beruflichen Laufbahn fördert, 

- die Umsetzung entsprechend adaptierter Lösungen in 
Beschäftigungsangelegenheiten, bezüglich Arbeitsbedingungen sowie sozialem 
Schutz für den Fall der Entwicklung der Konzerneinheiten unterstützt.

Total : Vereinbarungn°1

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 9

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  andereübernationaleVereinbarungen

 

Total : Vereinbarungn°2

VEREINBARUNG ZUM THEMA CHANCENGLEICHHEIT 
(21 November 2005) mit demZiel: 

- zu privilegieren, 

- zu entwickeln, 

- Die Verschiedenheit und Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern vom Beginn des Arbeitsverhältnisses bis zum Ende des 
Berufslebens zu garantieren. 

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 10

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  andereübernationaleVereinbarungen
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Total : Vereinbarungn°3

Å Vereinbarung über Hilfen zur Gründung, Übernahme oder Weiter-
entwicklungkleiner und mittlerer Unternehmen (28. März 2007).

Å Rahmenabkommen, das die Einführung unterstützender 
Maßnahmen in den europäischen Tochterunternehmen des 
Konzerns unabhängig von Umstrukturierungen aus 
wirtschaftlichen Motiven ermöglicht, um kleinen und mittleren 
Unternehmen die Schaffung von Arbeitsplätzen rund um TOTAL-
Standorte zu erleichtern oder die Durchführung exportfördernder 
Maßnahmen unter Nutzung der Kompetenzen des Konzerns und 
seiner Marktkenntnisse zu ermöglichen. Die Vereinbarung bietet 
den Gewerkschaften die Möglichkeit, an der Erfassung und dem 
Follow-up der KMU-Anträge teilzunehmen.

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 11

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  andereübernationaleVereinbarungen

 

Solvay
Å MAI 1999: Verhaltenskodex des Solvay Konzerns in Bezug auf die 

Zuliefererindustrie,

Å MAI 2003: Leitlinien des Solvay Konzerns in Bezug auf die soziale 
Ausrichtung in Joint Ventures, 

Å MAI 2004: Verhaltenskodex des Solvay Konzerns in den Bereichen 
Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter,

Å NOVEMBER 2008: Charta mit für die Geschäftsleitung und den EBR 
der Solvay Gruppe verbindlichen Vereinbarungen in den Bereichen 
αbŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ  9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ǳƴŘ α{ƻȊƛŀƭŜ ±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŘŜǎ 
¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴǎάΦ

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 12

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  andereübernationaleVereinbarungen
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Rhodia
Å Der RhodiaKonzern und die Internationale Föderation der 

Chemie-, Energie-, Bergbau- und Fabrikarbeitergewerkschaften 
(ICEM), unterstützt von ihren französischen 
Mitgliedsorganisationen (FCE-CFDT und CGT-FO) haben am 31. 
Januar 2005 eine Gesamtvereinbarung über die weltweite soziale 
Verantwortung des Unternehmens unterzeichnet. 

Å Verpflichtungen zum Fortschritt sind in den Bereichen Gesundheit 
und Sicherheit, Mobilität und Erwerbsfähigkeit, soziale Sicherheit, 
Kampf gegen Diskriminierungen jeder Art, 
verantwortungsbewusster Umgang mit Zuliefererunternehmen, 
Risikokontrolle und Umweltschutz eingegangen worden. 

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 13

THEMA 1 : ANWENDUNGSBEREICH UND 
GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

1.1  andereübernationaleVereinbarungen

 

THEMA 2: DURCH VERHANDLUNGEN 
ANGESTREBTE ZIELE

Saint-Gobain

Den Vertretern die Mittel und 
Rahmenbedingungen zur Abgabe einer 
Stellungnahme auf europäischer Ebene zur 
Verfügung stellen. 

Saint-Gobain
Abgabe einer der Entscheidungsfindung 
dienlichen Stellungnahme.

Sanofi-aventis
Gemeinsame Grundsätze auf europäischer 
Ebene 

Problem: länderspezifische
Rechtssysteme

AGC Chemicals 
Europe

Prioritäten: 
Kompetenzentwicklung, Gewerkschaftsrecht,
Zuliefererindustrie,  
berufliche Entwicklung und 
Kompetenzentwicklung, 
Veränderungsmanagement

Arkema Förderungdes Konzernzugehörigkeitsgefühls

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 14
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Å Beitrag zur Stärkung oder Ergänzung eines Teils der Sozialpolitik 

des Konzerns in Europa bei Themen oder Punkten, die als 

wesentlich erachtet werden und daher eines gemeinsamen 

Engagements bedürfen, im Anschluss an die von der 

Geschäftsleitung und den Mitgliedern des EBR in den 

Plenarsitzungen bzw. den monatlichen Sitzungen mit dem 

Sekretariat des EBR geführten Gesprächen.

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto

Solvay

15

THEMA 2: DURCH VERHANDLUNGEN 
ANGESTREBTE ZIELE

 

Total

Å Die Konzernverpflichtungen auf europäischer Ebene bezüglich 

einiger Grundpfeiler der Sozialpolitik vertraglich verankern und den 

europäischen Tochtergesellschaften den Beitritt ermöglichen.

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio Paranhos Neto 16

THEMA 2: DURCH VERHANDLUNGEN 
ANGESTREBTE ZIELE
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Rhodia

Å Ziel dieser Vereinbarung ist es, einen intensiven und ausgewogenen 

sozialen Dialog zwischen Management und Arbeitnehmervertretern 

mit Leben zu erfüllen. 

Å Die Vereinbarung gilt für alle Gesellschaften, die der direkten 

Kontrolle des RhodiaKonzerns unterstehen. 

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 17

THEMA 2: DURCH VERHANDLUNGEN 
ANGESTREBTE ZIELE

 

THEMA 3.1 : AUSGEWÄHLTE 
VERHANDLUNGSMETHODE

- Anfrage an alle europäischen  Gewerkschaftsverbände, die Mitglieder, 
welche der Verhandlungsdelegation angehörten, vorzuschlagen. 

- Angesichts der behandelten Themen war es von wesentlicher 
Bedeutung,  die Mitarbeiter des Konzerns einzubeziehen und ihre 
Kenntnisse, über die sie in diesen Themenbereichen in ihrer jeweiligen 
Gesellschaft verfügen, zu berücksichtigen. 

- Diese Vereinbarungen wurden anschließend von den Vertretern der 
europäischen Gewerkschaftsverbände unterzeichnet.

Total

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 18
 



24 

Gemeinsames Verfahren zur Ausarbeitung dieser vier Vereinbarungen 
und das zu ihrer Verabschiedung in sieben Etappen geführt hat:
1- Festlegung des Verhandlungsgegenstands.
2- Ausarbeitung der großen Überschriften der in dem Vertragsentwurf zu 
behandelnden Punkte. 
3- Der Entwurf der Vereinbarung wird den Mitgliedern des EBR vorgelegt.
4- Abschließende Bearbeitung des Vertragsentwurfes. 
5- Die Mitglieder des EBR erhalten zwecks Unterzeichnung einen Vorschlag 
des endgültigen Entwurfes der Vereinbarung.
6- Der Entwurf der Vereinbarung wird den 23 Mitgliedern des EBR als 
Vertretern von 13 europäischen Ländern zur Abstimmung vorgelegt.
7- Die Vereinbarung gilt als angenommen, wenn sie die absolute 
Stimmenmehrheit der 23 Stimmberechtigten erhält.

Solvay

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 19

THEMA 3.1 : AUSGEWÄHLTE 
VERHANDLUNGSMETHODE

 

- Gesondertes Verhandlungsgremium mit dem Generalsekretär des EBR 
(engerer Ausschuss), unterstützt durch die beiden europäischen 
Verbände EMCEF und FECCIA. 

- Der Wille (in einem Gremium mit überwiegend europäischen 
Mitgliedern), die europäischen Bestimmungen oder die Umsetzung 
von Richtlinien in nationales Recht zu antizipieren.

- Durch die Entwicklung europäischer und nationaler Best Practice-
Modelle. 

Saint-Gobain

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 20

THEMA 3.1 : AUSGEWÄHLTE 
VERHANDLUNGSMETHODE
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THEMA 3.2 : WIE DEFINIEREN SICH DIE 
AKTEURE

SOLVAY: EBR Mitglieder

TOTAL: europäischesektorielleVerbände: 
EMCEF, FECCIA, FECER 

RHODIA: internationalersektoriellerVerband: ICEM

29 septembre 2009   - Conférence sur les accords transnationaux - Antonio ParanhosNeto 21
 

THEMA 3.3 : WELCHE PROBLEME TRATEN 
AUF

RIO TINTO : Sprache

ARKEMA : KulturundSprache

SAINT-GOBAIN : Sprache, Sozialkultur, Abfassung einer Betriebsordnung

SANOFI-AVENTIS : Schwierigkeiten in den Verhandlungen zwischen 
Arbeitnehmern und europäischen Verbänden hinsichtlich der Vertretung 

TOTAL: Keine Probleme im eigentlichenSinne, jedoch erfordern die
kulturellen Unterschiedein den einzelnenLänderndasVerständnisaller
Teilnehmer für die anderen Kulturen, wodurch sich gelegentlich
unterschiedliche Herangehensweisenan ein und dasselbe Thema
ergeben. Weiterhin ist die Gesetzgebungnicht in allen Ländern auf
demselben Stand, was z.B. bei den Verhandlungen über die
Eingliederung von Menschen mit Behinderung oder über das
GehaltsniveauvonFrauenamEndeihrer Karenzzeitzutagetritt .
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THEMA 4 : ERZIELTE ERGEBNISSE

ÅKeineProblemeim rechtlichenBereichder IEDS/EBR
ÅDer Bedenken bezüglich der Rechtsgültigkeit transnationaler
Vereinbarungenwird Rechnunggetragen.

[ΩhǊŞŀƭerklärt die Umsetzungdieser neuen transnationalen Vereinbarung,
welchevon allenUnterzeichnetenin einemGeisteder Innovationausgehandelt
wurde, und die der Förderungeineskonstruktivenund transparentenDialogs,
insbesondere bei transnationalen Projekten mit Konsultationen zwischen
mindestenszweiMitgliedstaatendienensoll,zueinemvorrangigenZiel.

Konkrethat [ΩhǊŞŀƭim Hinblickauf diesesvorrangigzubehandelndeThemaein
übersichtliches und präzises Informations- und Konsultationsverfahren
eingeführt,

Dadurchsoll eine transnationaleBewertungdieserProjekteauf Grundlagealler
notwendigenund sofort verfügbarenInformationenzueinemfrühestmöglichen
Zeitpunktermöglichtwerden.

[ΩhǊŞŀƭ
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Total
DieUmsetzungderartigerAbkommenkanneine gewisseZeit dauern,bis sieEingangin
die GesellschaftenunterschiedlichsterGrößenordnung(von 80-100 Angestelltenbis zu
mehrerenHundertoder sogarMillionen Angestellten)finden und von den Mitarbeitern
verinnerlichtund aktiv angewendetwerden. Dahersinddie dafür eingesetztenMittel ς
Mittel jeglicherArt ςunweigerlichverschiedenund müssensowohlder Entwicklungvon
Praktikenund Verhaltensweisen,die dieserArt vonVereinbarungzugrundeliegen,sowie
denpersonellenund finanziellenMitteln Rechnungtragen.

Was die maßgebendeWirkung und die Verfahren zur Beilegungvon Streitigkeiten
betrifft, so stellt sich die Fragenicht unbedingt in diesem Sinne. Ab dem Moment
nämlich,an dem die von der Geschäftsleitungdes Konzernsin diesenVereinbarungen
eingegangenenVerpflichtungendas Ergebniseiner freien Willensentscheidungsind, ist
es dieser übereinstimmendeWille, der den Vereinbarungenihren eigentlichenWert
verleiht, und die EinbringunggerichtlicherKlagenist nicht gerechtfertigt. Daherfungiert
die GeschäftsleitungdesKonzernsalsjenesOrgan,an dassichdie Sozialpartnerwenden
können, um allenfalls die mangelndeEignungbestimmter Mittel feststellen und ihre
notwendigeAnpassungvornehmenzulassen.
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Solvay

Die in den VereinbarungenfestgeschriebenenGrundsätzeund Leitlinien

entsprechen gemeinsamen α±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎŜƴάΣwelche sowohl für die

Geschäftsleitungals auchfür unsereSozialpartnerbindendsind. Siebesitzen

somit in allen Unternehmender europäischenLänder,in denendasGremium

eingerichtetwurde,einemaßgebendeWirkung.

AllfälligeStreitigkeitenüber die EinhaltungdieserZusagenwerden im Dialog

zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertretern auf Ebene der

Vertretungsorgane,wo dieseStreitigkeitenentstehenkönnen,behandelt.
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THEMA 5:  MITEINBEZIEHUNG DER 
FÜHRUNGSKRÄFTE

Arkema

Die FECCIA ist befugt, die EBR-Vereinbarung auszuhandeln und zu 
unterzeichnen.

DBApparel DIM
GSK
L'Oréal

Rio Tinto
Rhodia

Saint-Gobain

Sanofi-Aventis

Total

AGC ChemicalsEurope Führungskräfteinvolviert

Sanofi-aventis
Führungskräfte unumgänglich, aber in einigen Ländern schlecht 
vertreten 

Solvay Führungskräfte, wesentlicherFaktor

Total FECCIA und FECER Unterzeichner von 3 Vereinbarungen 

Rhodia
Weder die CFE-CGC noch die FECCIA oder die FICCIA haben die 
±ŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎ α{ƻȊƛŀƭŜ ±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴά ǳƴǘŜǊȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 
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Wortmeldungen der Teilnehmer: 

Joachim BETZ von der ULA (Deutscher Führungskräfteverband) erklärt, dass die Position der 

Führungskräfte bei Kollektivvertrags- und Betriebsratsverhandlungen von Land zu Land unterschiedlich 

ist. 

In Deutschland haben Führungskräfte, die eine Vertretungsbefugnis haben (zwischen 5 und 10% des 

Personals), nicht das Recht, den Betriebsratsvertreter für den Betriebsrat mit zu bestimmen. Sie sind in 

Form von Sprecherausschüssen organisiert. Andere Führungskräfte wählen den Betriebsrat mit, 

allerdings gelten Kollektivverträge nicht für sie. Sie sind selbst für ihre Arbeitsverträge verantwortlich. 

!ƴŘŜǊŜ [ŅƴŘŜǊ ƛƴ 9ǳǊƻǇŀ ƘŀōŜƴ ŘƛŜǎŜƭōŜƴ {ŎƘǿƛŜǊƛƎƪŜƛǘŜƴΥ ƛƴ LǘŀƭƛŜƴ Ǝƛƭǘ ŦǸǊ ŘƛŜ αŘƛǊƛƎŜƴǘƛάΣ ŘƛŜ 

Führungskräfte, auf nationaler Ebene einen Kollektivvertrag, sie sind jedoch weder in den Betriebsräten 

noch in den Branchen-Kollektivverträgen vertreten. In den  italienischen Großunternehmen können die 

VertrŜǘŜǊ ŘŜǊ αŘƛǊƛƎŜƴǘƛά ŀōŜǊ ƻŦǘ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ CƛǊƳŜƴƪƻƭƭŜƪǘƛǾǾŜǊǘǊŅƎŜ ŦǸǊ ƛƘǊŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜ ŀǳǎƘŀƴŘŜƭƴΦ Lƴ 

Großbritannien verhandeln die Branchengewerkschaften Kollektivverträge nur auf 

Unternehmensebene. Nur selten sind die Führungskräfte gesondert vertreten. In Dänemark, ebenso wie 

in anderen skandinavischen Ländern gibt es für Führungskräfte oft nationale Kollektivverträge, sie sind 

jedoch in den Unternehmen nicht vertreten. In Österreich gibt es nur eine einzige Organisation, die alle 

Arbeitnehmer und somit auch die Führungskräfte vertritt. 

Runder Tisch:  Herausforderungen für die Sozialpartner. 

Moderation: Jean-Jacques PARIS (Experte, SECAFI-ALPHA) 

 

Von links nach rechts: Antonio PARANHOS-NETO, Thomas FISCHER, Philippe JAEGER, Lutz MÜHL 

Antonio PARANHOS-NETO ist Mitglied des europäischen Betriebsrats von Arkema und Mitglied des 

Lenkungsausschusses der FECCIA. 

Antonio PARANHOS-NETO gibt Beispiele für europäische Betriebsräte, in denen er die FECCIA vertritt, 

um auf Seiten der Angestelltenvertreter, insbesondere der Führungskräfte zu verhandeln, und wo die 

Direktion auf seine Vorschläge hört. 

Bei Arkema hat die Direktion die Absicht, mit der FECCIA, dem einzigen unterzeichnenden europäischen 

Verband des europäischen Betriebsrats, über übliche Praktiken sowie die aktuellen Entwicklungen der 

neuen europäischen Richtlinie zu diskutieren. Arkema hat die Absicht, mit Unterstützung der 

französischen Gewerkschaftsorganisationen und der FECCIA  bis Ende 2010 "eine europäische 

Gewerkschaftsrechtscharta" auszuarbeiten. Antonio PARANHOS-NETO stellt fest, dass in diesem jungen 
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EBR jene Länder, die erst kürzlich in die Europäische Union aufgenommen wurden, vom Lerneffekt 

profitieren, den die französischen Gewerkschaftsorganisationen, die einen starken Zentralbetriebsrat 

gegründet haben, erworben haben.   

Bei L'Oréal hat die Direktion die Umsetzung der europäischen Richtlinie in französisches Recht nicht 

abgewartet und vor kurzem mit der FECCIA und dem EMCEF eine Zusatzvereinbarung unterzeichnet, die 

die "Europäische Instanz des Sozialdialogs/europäischen Betriebsrats" modernisiert. Antonio 

PARANHOS-NETO unterstreicht die Möglichkeit, über die das Verbindungssekretariat jetzt verfügt, um 

Stellungnahmen zu jüngsten Projekten abzugeben, bei denen es um die Fusion/Abtretung/Schließung 

von Standorten geht und mehr als zwei EUROPÄISCHE Länder betroffen sind. Eine solche Stellungnahme 

wird dann an alle Konzernangestellten verteilt. 

Dr. Philippe JAEGER ist Präsident der CFE-CGC CHIMIE und Mitglied des Lenkungsausschusses der 

FECCIA. Er war Koordinator der CFE-CGC bei Rhodia und Mitglied des Betriebsrats. 

Dr. Philippe JAEGER bringt sein Bedauern zum Ausdruck, dass der Begriff  "verhandelt" bei einigen 

internationalen Rahmenvereinbarungen nicht wirklich der Realität entspricht, oder zumindest nur eine 

der beteiligten Parteien betrifft. Besonders bemerkt er, dass die FECCIA nicht systematisch bei 

Verhandlungen beigezogen wird. Ihre Unterzeichnung kann jedenfalls auch ohne neuerliche 

Verhandlung als Zusatzvereinbarung erfolgen, wenn es sich um Texte handelt, die akkordierten Werten 

entsprechen. 

Er unterstreicht, dass es, abgesehen vom verpflichtenden Charakter der Verträge, die Bildung, die 

Ausbildung und die Überzeugungskraft vorrangig wären, die die Gewerkschaftsorganisationen beitragen 

können, um die Vereinbarungen spezifisch anzupassen. 

Das Wesentliche ist, dass die Vereinbarungen so konzipiert werden, dass der Vertrag, den diese 

darstellen, eingehalten wird. Sie haben Rechtskraft im Sinne des Zivilrechts. Wenn eine Vereinbarung 

unterzeichnet wird, tragen die beiden Parteien die Verantwortung dafür. 

Lutz MÜHL ist Funktionär im Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) und Generalsekretär des 

Arbeitgeberverbandes auf europäischer und internationaler Ebene. 

Lutz MÜHL präzisiert, dass der ECEG seit drei bis vier Jahren am europäischen Sozialdialog der einzelnen 

Sektoren mitwirkt. Ziel ist es, internationale Rahmenvereinbarungen zu fördern. Er bringt jedoch den 

Vorbehalt der Arbeitgeber zu bestimmten Themen wie z.B. die Angestellten zur Sprache. Ein 

wesentlicher Punkt besteht darin, Unterscheidungen nach der jeweiligen Art internationaler 

Rahmenvereinbarungen zu treffen. Nachdem es sich um Wertevereinbarungen handelt, stellt sich das 

Problem hinsichtlich der Signatare nicht. Wenn die Vereinbarung jedoch konkrete Bestimmungen 

umfasst, ist sie nur dann rechtskräftig, wenn die erworbenen Kompetenzen der Sozialpartner auf 

nationaler Ebene eingehalten werden. 

Es besteht große Sorge hinsichtlich der Kompatibilität der transnationalen Kollektivverträge und der 

jeweiligen nationalen Kollektivverträge. Hier sind nationale Kollektivverträge gegenüber transnationalen 

Vereinbarungen vorrangig. Dies bewirkt, dass in transnationalen Vereinbarungen nur Umstände, die 

nicht die zentralen Punkte nationaler Kollektivverträge betreffen, geregelt werden können.  

Außerdem stellt sich bei allen transnationalen Vereinbarungen auf Unternehmensebene die Frage nach 

der Legitimität der Arbeitnehmervertreter. Der europäische Betriebsrat ist in dieser Hinsicht gesetzlich 

nicht ermächtigt, solche Vereinbarungen abzuschließen. Somit müssten alle nationalen und eventuell 

auch europäischen Gewerkschaften vertreten sein, damit die Vereinbarung Rechtsgültigkeit erlangt. Es 

gibt auch Probleme mit der juristischen Anwendbarkeit transnationaler Vereinbarungen. Es gibt keine 

Richtlinie, die definiert, welcher Gerichtshof für eine solche Vereinbarung zuständig ist. Daher haben 

nationale Kollektivverträge Vorrang, weil für sie bessere Regeln existieren. 
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Dr. Thomas FISCHER ist Präsident des Deutschen Führungskräfteverbands Chemie (VAA Führungskräfte 

Chemie) und Vizepräsident der FECCIA. Im Aufsichtsrat von Bayer sitzt er als Vertreter des 

Sprecherausschusses. 

Dr. Thomas FISCHER bestätigt, dass internationale Rahmenvereinbarungen als Rahmen gesehen werden 

sollten, die an das nationale Gesetz anzupassen sind, wobei auf die Modalitäten dieser Anpassungen zu 

achten ist. Abgesehen von Grundsätzen, sollten konkrete Bestimmungen auf dieser Ebene nur dann 

definiert werden, wenn damit Befürchtungen auf nationaler Ebene ausgeräumt werden können. 

Transnationale Verträge müssen mit nationalen Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen 

kompatibel sein. Außerdem müssen alle Arbeitnehmergruppen beteiligt werden. Da höhere 

Führungskräfte in Deutschland weder im Betriebsrat noch im europäischen Betriebsrat vertreten sind, 

kann der europäische Betriebsrat keine transnationalen Verträge unterzeichnen, die höhere 

Führungskräfte betreffen. In diesem Sinne müssen bei transnationalen Verträgen, die auch für leitende 

Führungskräfte in Deutschland Gültigkeit haben sollen, deutsche Sprecherausschüsse und/oder die 

FECCIA als Europäischer Führungskräfteverband Chemie mitwirken. 

François VINCENT ist Präsident der FECCIA. Er ist Verbindungsbüromitglied des europäischen 

Betriebsrats von TOTAL. Er hat transnationale Vereinbarungen für große Chemiekonzerne 

unterzeichnet, sowohl im Rahmen der Einrichtung europäischer Betriebsräte als auch zu anderen 

Themen. 

François VINCENT erklärt, dass sich die FECCIA seit zwanzig Jahren in Verhandlungen von 

transnationalen Vereinbarungen engagiert. Die erste Vereinbarung zur Einrichtung eines europäischen 

Betriebsrats bei ElfAquitaine wurde 1991, noch vor dem Beschluss der Richtlinie über Europäische 

Betriebsräte (1994), unterzeichnet. Diese Vereinbarung diente als Mustervereinbarung  für 

Verhandlungen zwischen dem EGB und der UNICE (früherer Name von BUSINESSEUROPE). Gestärkt 

durch diese Erfahrung konnte sie weitere innovative Vereinbarungen verhandeln, beispielsweise jene 

über die Vertretung von Führungskräften im Aufsichtsrat von AVENTIS, einem deutsch-französischen 

Unternehmen, das aus der Fusion zwischen RHONE-POULENC und HOECHST hervorging und dann von 

SANOFI übernommen und so zu Sanofi-Aventis wurde.  

Im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie über Europäische Betriebsräte werden die europäischen 

Verbände über die Aufnahme von Verhandlungen informiert. Dieser Absatz kann auf alle 

transnationalen Vereinbarungen ausgeweitet werden, wenn es die Sozialpartner als geeignet 

empfinden. 

Die FECCIA ernennt unter folgenden Bedingungen Verhandlungspartner: 

ω Zur Unterstützung nationaler Mitgliedsorganisationen der FECCIA (vorwiegend CFE-CGC) , 

ω In Abstimmung mit der Unternehmensleitung (Anerkennung der Vertretungsbefugnis).  

ω An der Seite des EMCEF bzw. des EGB (Europäischer Gewerkschaftsbund). 

Wortmeldungen der Teilnehmer: 

Wie soll die Vereinbarung  in nationales Recht umgesetzt werden: neuerliche Umsetzungsverhandlung 

oder Anwendung? 

Eine transnationale Vereinbarung bindet beide Parteien, sie hat vertragliche Wirkung. Im Beispiel von 

VINCI, wo eine Vielzahl von KMU zusammengeschlossen ist, ist es schwierig, ein Rahmengesetz 

auszuarbeiten, das die gesamte Vielfalt berücksichtigt. 

Schwierigkeiten bzw. Hindernisse: 

ω Anerkennung der Vereinbarung durch die lokalen Gewerkschaftsorganisationen zu erlangen, 

ω Unterzeichnung einer Vereinbarung, die überall anwendbar wäre, 
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ω Einbeziehung der Führungsebene, 

ω Nichtigkeit der Vereinbarung, wenn sie einem nationalen Gesetz widerspricht, 

ω keine Doppelgleisigkeit der Instanzen, 

ω Vorgaben eines bestimmten Landes nicht einem anderen Land aufzwingen. 

Günstige Bedingungen: 

ω Verfügbarkeit eines Experten 

ω Definition von Vereinbarungsthemen, die für Unternehmerseite und Angestellte von Interesse sind, 

beispielsweise Arbeitsbedingungen, Chancengleichheit, Umstrukturierungen, gesellschaftliche 

Verantwortung der Unternehmen 

ω Auswahl der richtigen Gesprächspartner 

Bedingungen für das Funktionieren eines europäischen Betriebsrats: 

ω aktive bzw. besser noch proaktive Rolle und Fähigkeit, Themen vorzuschlagen, 

ω Verbesserung der Kommunikation bei den Angestellten, 

ω Abgabe einer Stellungnahme zu Themen wie Umstrukturierung, Fusion oder Teilung, 

ω Aktivwerden im Fall von Umstrukturierungen, damit niemand auf der Strecke bleibt. 

 

Georges LIAROKAPIS, Sekretär des europäischen 

Betriebsrats von L'Oréal und Präsident des 

Europäischen Dachverbands der Führungskräfte 

(CEC European Managers) erklärt, dass es 

notwendig ist, Führungskräfte zu haben, die sich 

für den Sozialdialog auf europäischer und 

internationaler Ebene engagieren, weil es als 

Verhandlungspartner, der nicht der Direktion 

angehört, immer schwierig ist, die Führungsebene 

an der Vereinbarung zu beteiligen. 

Die Unterstützung der europäischen Betriebsrats-

mitglieder durch die Gewerkschaftsverbände und 

das ihnen entgegengebrachte Vertrauen sind 

wichtige Erfolgsfaktoren. 

 

Joachim Betz, Präsident der ULA (Deutscher 

Führungskräfteverband) und früherer Präsident 

des deutschen Sprecherausschusses von Hoechst, 

später Aventis, schließlich Sanofi-Aventis, wirft die 

Frage nach den Kriterien für eine gute 

Vereinbarung mit einem echten Sozialdialog auf. 

Die Fusion von Hoechst und Rhône-Poulenc hatte 

es den deutschen Führungskräften ermöglicht, in 

einem Sonderverhandlungsausschuss der 

Personalvertreter voll vertreten zu sein, obwohl 

sie nicht im deutschen Betriebsrat sind. 
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Zweite Sitzung: 

Bericht über einen möglichen Fortschritt durch einen Win-Win-Dialog? 

Gleichstellung Männer/Frauen in Internationalen Rahmenvereinbarungen 

François FATOUX (Direktor der ORSE) 

Präsentation der ORSE (Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises/Beobachtungsstelle 

für die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen): 

Web sites: www.orse.org und www.egaliteprofessionnelle.org 

Zielsetzungen:  Reaktion auf Anfragen von Investoren, denen Verpflichtungen, die das Unternehmen 

eingeht, ein Anliegen sind und die über einseitige Entscheidungen besorgt sind. 

Die ORSE sucht gemeinsam mit den Gründungsorganisationen und mit Unternehmen nach innovativen 

Ansätzen. 

ω Norwegen hat ein Gesetz erlassen, um einen 40%igen Frauenanteil in Aufsichtsräten zu erlangen 

Die gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen ist ein neues Thema, um eine gemeinsame 

Kultur der Nicht-Diskriminierung und des Karrieremanagements zu schaffen. 

Ausarbeitung einer transnationalen Vereinbarung zum Thema gesellschaftliche Verantwortung der 

Unternehmen. 

Referenz-Standard ist die GRI (Global Reporting Initiative). 

Zwei Methoden: 

ω Dialog innerhalb des europäischen Betriebsrats, dann Umsetzung einer Charta 

ω Verhandlung: Vereinbarung über gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen, Nicht-

Diskriminierung, Chancengleichheit, Vielfalt 

France-Telecom und Alstom haben sich für den Dialog und die Schaffung einer Gleichheitskommission 

für Männer/Frauen entschieden. 

Die Vereinbarung von Danone ist weltweit die einzige, die Diskriminierung thematisiert 

Die Kontrollsysteme sind wichtig: 

ω Sicherstellen, dass das Engagement des Unternehmens eingehalten wird (Kontrollausschuss) 

ω Einrichtung von Alarmsystemen, interner bzw. externer Audit 

ω Einrichtung von Kontrollmechanismen (auf lokaler Ebene) 

Peugeot kontrolliert, ob lokale Akteure in der Lage sind, die lokale Anwendung lokaler, Bestimmungen 

seitens der Direktion und der Gewerkschaften, die weltweit erhoben werden, einzuhalten.  

Areva führte mit Unterstützung der Europäischen Kommission eine innovative Dialogpraxis ein:  ODEO 

(Open Dialogue through Equal Opportunities).  Die ORSE hat 20 000 Exemplare produziert. 

 

Wortmeldungen der Teilnehmer: 
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Elisabeth Jacques: Wie wirkt sich die Krise aus? Besteht nicht das Risiko eines Rückgangs? 

Die Krise verändert die Unternehmensstrategie nicht: Chancengleichheit ist ein permanentes Thema 

Bestimmte Themen fallen nicht unter das Gesetz, sondern unter Verhaltensregeln (beispielsweise 

Elternschaft) 

Philippe JAEGER: Ist es vorstellbar, dass sich die Gewerkschaften engagieren? 

Die CGT hat eine Charta der Vielfalt. Die CFE-CGC hat ein Netzwerk mit dem Namen "Equilibre" 

όαDƭŜƛŎƘƎŜǿƛŎƘǘάύ ŜƛƴƎŜǊƛŎƘǘŜǘΣ Řŀǎ ŜƛƴŜ ǎǘŅǊƪŜǊŜ DƭŜƛŎƘǎǘŜƭƭǳƴƎ ŀǳŦ DŜǿŜǊƪǎŎƘŀŦǘǎŜōŜƴŜ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜǊ 

Arbeitswelt fordert. 

Die Systme der Organisation von Arbeit müssten von Grund auf neu konzipiert werden. Frauen, die 

zeitweise ausscheiden, haben Schuldgefühle. 

Bevor Verhandlungen aufgenommen werden, muss erst eine Diagnose erfolgen. 

Die Behandlung des Themas basiert auf Lobbying-Netzwerken. 

John WILLIAMS, SYNGENTA:  Kann man positive Diskriminierung betreiben? 

Elternurlaub ist ein europaweites Thema; das Problem ist mit der Entlohnung eng verknüpft. Alstom 

übernimmt die Grund- und Zusatzpensionsbeiträge, was für die Führungsebene weniger diskriminierend 

ist. 

Eine Politik der Nicht-Diskriminierung bewirkt eine positive Verhaltensänderung bei Männern und 

Frauen: Familienleben, Arbeitsbedingungen, Gewalt.  

 

John WILLIAMS (United-Kingdom), Elisabeth JACQUES (France) 
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François HOMMERIL 

 

Philippe JAEGER 

 

Friedrich WIRSING 

 

Charles-Louis MOLGO 
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Dialog mit dem europäischen Betriebsrat. 

Jean-Claude GAUDRIOT (früherer HR-Manager bei  France et Europe, SOLVAY-Konzern) 

 

Europäische Tagung zum Thema 

ĂTransnationale Vereinbarungenñ

Monograph Fortschritt möglich:

"Der Dialog mit dem Europäischen 

Betriebsrat"
Jean-Claude Gaudriot
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Der Solvay-Konzern im ¦berblick é

É Internationales Chemie- und Pharmaunternehmen mit 

Hauptsitz in Belgien  

É41% Chemie (mineralische Chemie, Elektrochemie, organische Chemie)

É32% Kunststoffe (Vinyl, Spezialitäten)

É27% Pharma (kardiometabolische Produkte, Neurowissenschaft, 

Impfstoffe

É Umsatz: 12 Mia. EUR

É95% außerhalb Belgiens

É56% in Europa, davon 51% in der Europäischen Union

É32% in Nord- und Südamerika

É12% in Asien und der übrigen Welt

É 29 000 Mitarbeiter

É71% in Europa, davon 67% in der Europäischen Union

É21% in Nord- und Südamerika

É8% in Asien und der übrigen Welt
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Erfahrungsaustausch und Beitrag 

zu Ihren Überlegungen 

I. Der EBR Solvay als Akteur bei transnationalen 

Vereinbarungen 

1. Das Warum: Besonderheiten unseres EBR

2. Das Wie: Abschluss und Einführung der Vereinbarungen 

II. Erkenntnisse und Denkanstöße für weitere 

Fortschritte

1. Die wesentlichsten Erfolgsfaktoren und Möglichkeiten zur 

Erzielung von Fortschritten

2. Gemeinsame Überlegungen
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Der EBR Solvay als Akteur 

bei transnationalen 

Vereinbarungen 

 

 


